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Amtsblatt
für die Gemeinde Heiligengrabe

»Zwischen Jäglitz und Glinze«

Frühlingsträume

Weit zieht der Winter sich zurück,
es grünen Busch und Bäume.

Das Lied der Nachtigall heißt Glück
im Glanz der Frühlingsträume.

Natur uns schon erahnen lässt,
was wir bald nicht mehr missen,
und weisend auf das Osterfest
blühn leuchtendgelb Narzissen.

Anita Menger
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Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen
Mobile Jugendarbeit 
Frau Blum:    033962 - 50335 / 0175-1967747
Frau Striegler:  033984 - 508905

Bürozeiten des Evangelischen Pfarramtes Heiligengrabe
Dienstag und Donnerstag   8.00 Uhr bis 11.00 Uhr  
Heiligengrabe OT Heiligengrabe, Wittstocker Straße 46
Tel. 033962/502 71

Havariedienste
 Trink- und Abwasser für 
 Heiligengrabe / Maulbeerwalde
 Tel.: 0172 -3 63 88 35

Wasser- Abwasserverband Wittstock/Dosse 
Rund um die Uhr die Bereitschaftsdienste 
Bereitschaftsdienst Trinkwasser:  0172 – 3242362
Bereitschaftsdienst Abwasser:  0173 – 6146063

Fäkalienabfuhr Maulbeerwalde
 T&S Transport GmbH
 Blandikower Dorfstraße 65
 16909 Heiligengrabe OT Blandikow
 Tel.: 033962-50226 / 0172-285 23 60
Andere Havariedienste bitte der Tagespresse entnehmen

Sprechzeiten und Erreichbarkeit  
der Ortsvorsteher

Inhaltsverzeichnis
Lfd. Nr.  Inhalt des amtlichen Teils 
	
 1  Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 

07.03.2017 – öffentlicher Teil
 2 Öffentliche Bekanntmachung zur Bauleitpla-

nung der Gemeinde Heiligengrabe
 3  Wahlbekanntmachung – Berufung von Ersatz-

personen für den Ortsbeirat Liebenthal

Ortsteile Ortsvorsteher Sprechzeiten     

Blandikow Robert Scholz Tel. 03 39 62-805 73 

Blesendorf Wolfram  
Hlouschek 

Tel. 0173-626 42 56

Blumenthal Bettina Teiche Tel. 0151-44014300 
jeden 2. Montag im Monat  
17.30 Uhr – 18.30 Uhr  
im Bürgerhaus

Grabow bei  
Blumenthal

Werner  
Goldmann

Tel. 03 39 84-713 58

Heiligengrabe Ulf Bumke Tel. 03 39 62-509 10

Herzsprung Thomas Albrecht Tel. 03 39 65-400 52

Jabel Tobias Bröcker Tel. 0174-326 50 52

Königsberg Frank Meyer Tel. 03 39 65-405 94
jeden 1. Montag im Monat 
ab 20.00 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus

Liebenthal

Maulbeerwalde Annette Stark Tel. 03 39 62-506 73
jeden 1. Mittwoch im 
Monat, 18.00 Uhr – 19.00 
Uhr im Gemeindehaus

Papenbruch Marcel  
Wildebrandt

Tel. 0177-2685308

Rosenwinkel Olaf Stallknecht Tel. 03 39 84-705 04
jeden 1. Mittwoch im Monat 
16.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Wernikow Detlef Gehlhar Tel. 0 33 94- 44 09 50 

Zaatzke Jacqueline Türk Tel. 0151-6140 67 98 

Erreichbarkeit der Schiedsperson
Mit dem Schiedsmann Herrn Thomas Jansen
können bei Bedarf telefonisch Termine vereinbart werden. 
Tel. 0171-3696122.

Erreichbarkeit der Revierpolizistin  
Frau Manuela Hennig

Tel.: 03394-4230 oder  
0172 1715009

ANSCHRIFT Gemeinde Heiligengrabe
 Heiligengrabe
 Am Birkenwäldchen 1 a
 16909 Heiligengrabe

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

Wichtige Rufnummern  
Vorwahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033962
Sekretariat/Vermittlung .Frau Gerks . . . . . . . . . .67 – 0
Bürgermeister . . . . . . . . .Herr Kippenhahn . . . . .67 301
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 333
Leiterin Hauptamt, Standesamt,  
Gleichstellungsbeauftragte . .Frau Hamelow . . . . . . .67 311
Friedhofsverwaltung, Protokoll- und  
Sitzungsdienst . . . . . . . .Frau Näthe . . . . . . . . . .67 310
Einwohnermeldeamt. . . .Frau Koll  . . . . . . . . . . .67 312
Personalverwaltung . . . .Frau Breitsprecher . . . .67 309
Kita- und Schulverwaltung Frau Geyer . . . . . . . . . .67 308
Brand- und Katastrophenschutz / 
Jugendfeuerwehr . . . . . .Frau Fengler . . . . . . . . .67 329
Leiterin Kämmerei. . . . . .Frau Klahn . . . . . . . . . .67 317
Kasse/Vollstreckung. . . .Frau Kiesewalter . . . . .67 325
Leitung Gemeindekasse 
Steuern/Abgaben. . . . . .Frau Franz . . . . . . . . . .67 324
Anlagenbuchhaltung/ 
Buchhaltung  . . . . . . . . .Herr Wienke . . . . . . . . .67 322
Geschäftsbuchhaltung/ 
Statistiken . . . . . . . . . . . .Frau Schwarze . . . . . . .67 323
Wasser- und Abwasser .Frau Große . . . . . . . . . .67 319
Leiterin Bauamt . . . . . . .Frau Asse . . . . . . . . . . .67 318
Bauüberwachung . . . . . .Herr Beck. . . . . . . . . . .67 321
Bauverwaltung . . . . . . . .Frau Jörß . . . . . . . . . . .67 316
Liegenschaften . . . . . . . .Frau Madjar . . . . . . . . .67 320
Bauhof . . . . . . . . . . . . . .Herr Jennrich 0173 - 722 82 85
Ordnungsamt, Archiv . . .Frau Otto . . . . . . . . . . .67 313
Gewerbeamt, Tourismus 
Wirtschaftsförderung . . .Frau Wegwart. . . . . . . .67 314
Wohnraum- 
u. Gebäudeverwaltung Frau Müller . . . . . . . . . .67 315
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AMTLICHER TEIL

1. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 07.03.2017 – öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 131/17
Benennung einer öffentlichen Einrichtung im Ortsteil 
Papenbruch
Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt die Be-
nennung „Siedlerhof Papenbruch“ für das Areal mit Dörf-
licher Begegnungsstätte, Scheune, Feuerwehrgebäude und 
weiteren Räumlichkeiten im Ortsteil Papenbruch. 
Gleichzeitig stimmt die Vertretung der Anbringung einer öf-
fentlichkeitswirksamen Tafel im Eingangsbereich des Areals 
zur Geschichte des Hofes zu. Die textliche Darstellung soll 
im Einvernehmen mit Frau Dr. Rieck, Herrn Dr. Dost (Heima-
thistoriker) und der Gemeinde Heiligengrabe erfolgen.

Beschluss-Nr. 132/17
Haushalt 2017 – Haushaltssatzung 2017
Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt die Haus-
haltssatzung 2017 der Gemeinde Heiligengrabe mit ihren 
Anlagen einschließlich des Haushaltsplanes 2017 und des 
Stellenplanes 2017.

Haushaltssatzung der Gemeinde Heiligengrabe für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 07.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 9.231.200,00  EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 8.985.200,00  EUR

 außerordentlichen Erträge auf 0,00  EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf 8.921.800,00  EUR
 Auszahlungen auf 9.712.400,00  EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf:
Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.279.400,00  EUR
Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.944.500,00  EUR

Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 642.400,00  EUR
Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  1.358.400,00  EUR

Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00  EUR
Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 409.500,00  EUR

Einzahlungen  
aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00  EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00  EUR

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen 
für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haus-
haltsjahren wird auf 2.232.600,00  EUR festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 270 v. H.

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H.

2. Gewerbesteuer 324 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 

Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000,00  EUR 
festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Aus-
zahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, 
wird auf 10.000,00  EUR festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorhe-
rigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, 
wird auf 10.000,00  EUR festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu 
erlassen ist, werden bei:

a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 150.000,00  
EUR und 

b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 
Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 
150.000,00  EUR

festgesetzt.

§ 6
Die Kämmerin ist ermächtigt, in der Produktgruppe 61 „All-
gemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen 
Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außer-



4

planmäßige Auszahlungen und Aufwendungen zu entschei-
den, wenn sie unabweisbar und für den Jahresabschluss 
notwendig sind.

Heiligengrabe, den 07.03.2017
Holger Kippenhahn 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe macht 
hiermit die nachstehende von der Gemeindevertretung 
Heiligengrabe in ihrer Sitzung am 07.03.2017 beschlossene 
Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017  
im Amtsblatt für die Gemeinde Heiligengrabe „Zwischen 
Jäglitz und Glinze“ bekannt.

In die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und das Investi-
tionsprogramm kann ab dem 27.03.2017 jedermann in der 
Gemeindeverwaltung, Am Birkenwäldchen 1a in 16909 Heili-
gengrabe OT Heiligengrabe zu den Sprechzeiten ganzjährig 
Einsicht nehmen.

Heiligengrabe, den 24.03.2017

Holger Kippenhahn  Siegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 133/17
Neuaufnahme eines Investitionskredites
Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt die Auf-
nahme eines Neukredits in Höhe von 175.000 Euro mit einer 
Laufzeit und Zinsbindung von 10 Jahren. Der Kreditvertrag 
wird nach beschränkter Ausschreibung mit dem günstigsten 
Bieter zu den aktuellen Konditionen am 08.03.2017 ge-
schlossen.

Beschluss-Nr. 134/17
Vereinbarung Kostenbeteiligung Fusionsgutachten
Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt, sich an 
den aufzubringenden Eigenanteilen für die Erstellung des 
Fusionsgutachtens mit 50 % zu beteiligen.

Beschluss-Nr. 135/17
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Sozialraumbud-
getierung mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
Die Gemeinde Heiligengrabe beschließt den Abschluss der 
Vereinbarung zur Umsetzung des Sozialraumbudgets in der 
offenen Kinder- und Jugend(sozial)arbeit mit dem Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin

Beschluss-Nr. 136/17
Wirksamer Teil-Flächennutzungsplan „mittlere Gemein-
degruppe“ der Gemeinde Heiligengrabe, 1. Änderung 
Teilgebiet „Photovoltaik Maulbeerwalde“
1. Die Gemeindevertretung Heiligengrab billigt die Ab-

wägung zu o.g. Vorhaben im Rahmen der frühzeitigen 

öffentlichen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Das 
Abwägungsprotokoll sowie alle Stellungnahmen liegen 
der Beschlussvorlage als Anlage 1 bei.

2. Die Gemeindevertretung Heiligengrabe billigt den der 
Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefügten Entwurf zur 
1. Änderung des wirksamen Teil-Flächennutzungsplanes 
der „mittleren Gemeindegruppe“ der Gemeinde Heili-
gengrabe mit Stand 02/2017, bestehend aus folgenden 
Anlagen:

 Begründung 
 Planzeichnungen, Blatt 1-3
 Umweltbericht.
3. Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt die 

formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie die formelle Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen.

Beschluss-Nr. 137/17
Satzung zur Förderung und Anerkennung von ehren-
amtlicher Tätigkeit in der Gemeinde Heiligengrabe 
Die Gemeindevertretung Heiligengrabe beschließt die „Sat-
zung zur Förderung und Anerkennung von ehrenamtlicher 
Tätigkeit in der Gemeinde Heiligengrabe“.

Satzung zur Förderung und Anerkennung von ehrenamtlicher Tätigkeit in der Gemeinde Heiligen-
grabe
Auf Grund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 1 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der jeweils 
gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung Heiligengrabe vom  07.03.2017 nachfolgende Satzung 
erlassen:

§ 1
Ziel und Zweck

Die Gemeinde Heiligengrabe fördert die ehrenamtliche 
Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet mit der Verleihung einer 
Ehrenurkunde verbunden mit einer Ehrengabe. Ziel ist es 
das ehrenamtliche Engagement einzelner Personen oder 
Verbände einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen 
und die geleistete ehrenamtliche Arbeit einer größeren Wert-
schätzung zuzuführen.
 Die Ehrung soll Anerkennung und Ansporn zugleich sein, 
damit weiterhin die wichtige Arbeit für unser Gemeinwesen 
geleistet wird. Insbesondere sollen junge Menschen er-
kennen, wie wichtig diese Leistungen auch für die Zukunft 
unseres Gemeinwesens sein werden.

§ 2
Personenkreis und Voraussetzung der Ehrung

Die Ehrung kann an natürliche und juristische Personen 
verliehen werden, die sich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
für das Gemeinwesen besonders verdient gemacht haben. 
Besondere Verdienste liegen vor, wenn

- wenn ihre Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt,
- diese Tätigkeit bereits längere Zeit in unserem Ge-

meinwesen wirkt,
- die ehrenamtliche Tätigkeit einen wichtigen gesell-

schaftspolitischen Aspekt erfüllt und positive Auswir-
kungen auf das gemeindliche Gemeinwesen hat.

 
§ 3

Vorschlagsrecht
1.  Berechtigt zur Einreichung von Vorschlägen für die 

Ehrung sind der Bürgermeister, die Ortsvorsteher, die 
Fraktionen und einzelne Gemeindevertreter, Vereine und 
Bürger. Die Vorschläge sind schriftlich beim Bürgermei-
ster einzureichen. Es ist eine genaue Beschreibung der 
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ehrenamtlichen Tätigkeit beizufügen. Aus der Beschrei-
bung soll hervorgehen, für was und in welchem Maße 
der Vorgeschlagene/die Vorgeschlagene sich verdient 
gemacht hat und welche Auswirkungen dies auf unser 
Gemeinwesen hatte bzw. haben wird.

2.  Der Bürgermeister legt die Vorschläge dem Haupt- und 
Finanzausschuss vor. Die Vorberatung des Haupt- und 
Finanzausschusses erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. 
Über die Empfehlung des Hauptausschusses entscheidet 
die Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung.

§ 4
Ehrengabe

1.  Die Ehrengabe besteht aus einem Präsent in Höhe von 
bis zu 50,00 € im Einzelfall.

2.  Der Hauptausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sit-
zung über die konkrete Höhe der Ehrengabe. Bei der Ent-
scheidung sind die Art und der Umfang der Verdienste zu 
berücksichtigen. Der Beschluss des Hauptausschusses 
ist für die Gemeindevertretung bindend.

 
§ 5

Ehrung
1.  Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, der Bürgermei-

ster und die Ortsvorsteher der Gemeinde Heiligengrabe 
überreichen im Rahmen einer öffentlichen Gemeindever-
tretersitzung bzw. Ortsbeiratssitzung oder einer anderen 
geeigneten öffentlichen Veranstaltung die Ehrenurkunde 

mit der Ehrengabe.
2.  Die zu ehrende Person wird im Amtsblatt der Gemeinde 

Heiligengrabe unter Erwähnung der Verdienste für die 
Gemeinde benannt.

 
§ 6

Inkrafttreten
 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
   
Heiligengrabe, den 08.03.2017

Kippenhahn
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe macht 
hiermit die vorstehende von der Gemeindevertretung in 
ihrer Sitzung am 07. März 2017 beschlossene Satzung zur 
Förderung und Anerkennung von ehrenamtlicher Tätigkeit in 
der Gemeinde Heiligengrabe im Amtsblatt für die Gemeinde 
Heiligengrabe „Zwischen Jäglitz und Glinze“ bekannt.

Heiligengrabe, den  24.03.2017

Holger Kippenhahn  Siegel

1. über die Änderung des wirksamen Teil-Flächennut-
zungsplanes der „mittleren Gemeindegruppe“

 Am 07.03.2017 hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Heiligengrabe die Abwägung zu o.g. Vorhaben nach 
erfolgter frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs.1 BauGB und der Beteiligung der Behörden sowie 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
gebilligt. 

 Die Änderung erfolgt parallel zur Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 „Sondergebiet 
Photovoltaik-Freiflächenanlage Maulbeerwalde I“, SO PV 
sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 
„Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Maulbeer-
walde II“, SO PV. Damit werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-
freiflächenanlage autobahnparallel im Außenbereich der 
Gemarkung Maulbeerwalde geschaffen.

 Der Änderungsbereich des Teil-Flächennutzungsplanes 
der „mittleren Gemeindegruppe“ ist dem nachfolgenden 
Kartenausschnitt am Ende der öffentlichen Bekanntma-
chungen zu entnehmen.

2.  Billigung des Entwurfes zur 1. Änderung des wirk-
samen Teil-Flächennutzungsplanes der „mittleren 
Gemeindegruppe“

 In ihrer öffentlichen Sitzung am 07.03.2017 billigte die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Heiligengrabe den 
Entwurf zur 1. Änderung des wirksamen Teil-Flächennut-
zungsplanes der „mittleren Gemeindegruppe“ (Planungs-
stand: 02/2017) bestehend aus:

- Planzeichnung, Blatt 1-3
- Begründung
- Umweltbericht.

3.  Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heiligengrabe hat 

in ihrer öffentlichen Sitzung am 07.03.2017 ebenfalls be-
schlossen, den Entwurf zur 1. Änderung des wirksamen 
Teil-Flächennutzungsplanes der „mittleren Gemeinde-
gruppe“ gem. § 3 (2) BauGB (in der Fassung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 
1722))  öffentlich auszulegen. Die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 4 (2) BauGB erfolgt parallel 
zur Offenlage. Der vorgenannte Beschluss wird hiermit 
bekannt gemacht.

 Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 27.03.2017 bis 
einschließlich 28.04.2017 bei der Gemeindeverwaltung 
Heiligengrabe, Am Birkenwäldchen 1a, 16909 Heiligen-
grabe, im Zimmer 14 oder 17 zu jedermanns Einsicht 
offen aus. Auf Wunsch werden Erläuterungen zum Plan-
entwurf gegeben. 

Die offen gelegten Planunterlagen umfassen:
- die Planzeichnung, Blatt 1-3
- die Begründung
- den Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutz-

gütern Mensch, Schutzgebiete, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Oberflächen- und Grundwasser, Klima und 
Luft, Landschaftsbild, Kultur- und sonstige Sachgü-
ter sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern.

und
- folgende wesentliche, bereits vorliegende umwelt-

bezogene Stellungnahmen
- Landesamt für Umwelt, Stellungnahme vom 

18.01.2017
- Landkreis Ostprignitz-Ruppin – Bau- und Um-

weltamt – Fachbereich Umwelt, Stellungnahme 
vom 23.01.2017

Innerhalb der vorgenannten Frist können während der 
Dienststunden

2. Öffentliche Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Gemeinde Heiligengrabe
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montags und donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

dienstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

freitags von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Anregungen schriftlich vorgebracht oder zur Niederschrift 
erklärt werden.
Es wird darauf hingewiesen, 
-  dass sich die Öffentlichkeit während der Offenlage über 

die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten und innerhalb der 
vorgenannten Frist zur Planung äußern kann.

- dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.

Ebenso wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrol-
lantrag nach § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung in 
der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722)) unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Holger Kippenhahn
Bürgermeister

Das gewählte Mitglied des Ortsbeirates Liebenthal, Stefan 
Borner (Wahlvorschlagsträger: Liste Liebenthal) hat sein 
Mandat schriftlich niedergelegt.
Ersatzpersonen sind durch den Wahlvorschlagsträger nicht 
benannt.

Gemäß § 81 Abs. 5 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes bleibt der Sitz im Ortsbeirat bis zum Ablauf der 
Wahlperiode unbesetzt.

Hamelow
Wahlleiterin

3  Wahlbekanntmachung – Berufung von Ersatzpersonen für den Ortsbeirat Liebenthal
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NICHTAMTLICHER TEIL

Prüfung der Standfestigkeit von Grabmalen und Fundamenten

Grabmale und Fundamente müssen gemäß der „Unfallver-
hütungsvorschrift Friedhöfe und Krematorien (VSG 4.7 § 9) 
vom 01.01.2000“ nach anerkannten Regeln der Baukunst 
errichtet sein. Zu den anerkannten Regeln der Baukunst ge-
hören die „Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen 
von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten“ 
des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks. Grabmale, die sich in 
ihrem Gefüge gelockert haben und wackeln oder auf Grund 
von Fundamentsetzungen schräg stehen, sind nicht mehr 
standsicher. 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Friedhöfen 
kommt der Haftung für Schadensfälle, die durch schadhafte, 
unsicher stehende, verwitterte oder brüchige Grabmale oder 
durch Ablösen einzelner Teile derselben verursacht werden, 
besondere Bedeutung zu. 
Der Nutzungsberechtigte haftet als Eigenbesitzer des Grab-
mals für Schäden, die durch das betreffende Grabmal verur-
sacht worden sind. Der Gemeinde steht aber eine gewisse 
Sorgfaltspflicht zu. 
Deshalb weisen wir Sie darauf hin, dass Kontrollen zu der 
Standfestigkeit der Grabmale am  4. April 2017  stattfinden 
werden. Die Prüfung erfolgt durch das Gutachterbüro Tor-
sten Köster mit Hilfe der dafür vorgesehenen Prüfgeräte. 
Die Prüfergebnisse werden schriftlich festgehalten. Nicht 
mehr ausreichend standsichere Grabmale erhalten einen 
Klebezettel.

Prüfungstag:  Dienstag, 4. April 2017

OT Herzsprung 8.00 Uhr
OT Königsberg 8.30 Uhr
OT Grabow bei Blumenthal 9.00 Uhr
GT Horst 9.30 Uhr
GT Dahlhausen 9.45 Uhr
OT Blumenthal 10.00 Uhr
OT Blandikow 10.50 Uhr
OT Papenbruch 11.15 Uhr
OT Liebenthal 11.45 Uhr
OT Heiligengrabe (Dorf) 12.50 Uhr
OT Heiligengrabe (Pritzwalker Str.) 13.30 Uhr
OT Maulbeerwalde 13.50 Uhr
OT Blesendorf 14.20 Uhr
OT Blesendorf (Ganzow) 14.50 Uhr
OT Wernikow 15.20 Uhr
GT Glienicke 15.50 Uhr
OT Jabel 16.20 Uhr

Die Anfangszeiten auf den ersten Friedhöfen eines jeden 
Prüftages sind fest. Auf den nachfolgenden Friedhöfen kann 
es zu zeitlichen Verschiebungen durch die Gegebenheiten 
auf den davor liegenden Friedhöfen kommen.

Näthe 
Friedhofsverwaltung

Veranstaltungen im april 2017

13.04.2017 Pilgern auf dem Annenpfad
Traditioneller Start in die Pilgersaison am Gründonnerstag

Bei den Freunden des Annenpfads ist es liebe Tradition 
geworden: An jedem Gründonnerstag laden die Träger des 
Prignitzer Pilgerwegs Annenpfad – das Kloster Stift zum 
Heiligengrabe, der „Verein Wallfahrtskirche Alt Krüssow e. 
V.“ und der „Förderverein zum Erhalt der Bölzker Kirche e. 
V.“ – zu einem Pilgertag ein und eröffnen damit die Pilgersai-
son auf dem 22 km langen Pilgerweg. Der Pilgertag beginnt 

Wann:  am 13. April 2017 um 10:00 Uhr 
Wo: Treffpunkt vor Fachwerkskirche in Bölzke 

Ein herzerfrischender und – hoffentlich auch – frühlings-
hafter Tag erwartet die Pilgernden, die sich mit uns auf 
den Weg machen. Das Pilgern erfrischt den Körper und 
die Seele. Hape Kerkeling nannte einmal seine Pilgerreise 
auf dem Jakobsweg den wichtigsten Weg seines Lebens. 
Aber auch ein einzelner Pilgertag ist Herausforderung und 

Einladung zugleich: Herausforderung für alle, für die das Pil-
gern und Wandern nicht alltäglich ist. Und Einladung an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alltägliche Hast hinter 
sich zu lassen und die Sinne für die eher stillen Schönheiten 
des Lebens zu öffnen: für die erwachende Natur und für 
den Gesang der heimgekehrten Vögel. So verbindend diese 
Erfahrung für die Pilgernden  ist, so persönlich ist das, was 
jede und jeder einzelne mitbringt und auf dem Pilgerweg 
sucht, die Klärung persönlicher Lebensfragen, den Weg zu 
sich selbst oder auch die Suche nach Gott. 

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Weg und an den drei 
beteiligten Orten Neues zu entdecken. Der Tag startet in Böl-
zke. Dort lockt die informative Pilgerausstellung zur Besichti-
gung und schickt die Teilnehmenden mit einem Pilgersegen 
in den Pilgertag. Die erste Etappe führt nach Heiligengrabe. 
Die Stiftskirche  überrascht mit erst in 2016 entdeckten und 
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Blandikow 15.04.2017 / 18.00 Uhr
Blesendorf 15.04.2017 / 18.00 Uhr
Dahlhausen 15.04.2017 / 19.00 Uhr 
Grabow 13.04.2017 / 19.00 Uhr
Heiligengrabe 13.04.2017/ mit Ostertanz / 18.00 Uhr 
Herzsprung 13.04.2017 / 19.00 Uhr
Jabel 13.04.2017 / 17.00 Uhr
Königsberg 15.04.2017 / 19.00 Uhr - Ostereiertrudeln / 14.00 Uhr „Am Seeberg“
Liebenthal 15.04.2017 / Osterspaziergang / 14.30 Uhr 
Maulbeerwalde 15.04.2017 / 19.00 Uhr
Papenbruch 15.04.2017 / 18.00 Uhr
Rosenwinkel 15.04.2017 / 19.00 Uhr
Wernikow 15.04.2017 / 18.30 Uhr 
Zaatzke 13.04.2017 / 19.00 Uhr / 16.04.2017 Ostereiertrudeln / 14.00 Uhr

Osterfeuer und andere Osterveranstaltungen in der Gemeinde

Blumenthal
09.04.2017 Frühlingsausstellung 
Frau Dunkelmann im Bürgerhaus Blumenthal / 10.00 Uhr

Glienicke
08.04.2017 „Musikschulen öffnen Kirchen“
Zum Frühlingskonzert innerhalb der Reihe „Musikschu-
len öffnen Kirchen“ lädt der Förderverein Schinkelkirche 
Glienicke für Samstag, den 8 April 2017, 14.00 Uhr in die 
Dorfkirche ein.
Mit Geige, Flöte und Klavier wollen Schülerinnen und Schü-
ler der Kreismusikschule OPR den Frühling herbeilocken.
Nach dem Konzert ist bei Kaffee und Kuchen Zeit für Ge-
spräche.

Ingrid Blüschke

Grabow
08.04.2017 - 09.04.2017 5. Schachturnier „ran an den 
Turm!“
Kurz vor dem Blumenthaler Schachturnier 
Ein halbes Jahr intensiver Vorbereitung nähert sich dem 
Ende; das 5. Scharturnier „ran an den Turm!“ in Blumenthal 
startet am 8./9.4.2017 im Freizeit- und Kulturzentrum Gra-
bow. Bereits drei Wochen vor der sicher auch für Zuschauer 
interessanten Veranstaltung sind die 150 Startplätze verge-
ben. Von 6 bis 82 Jahre sind die Spieler alt; Männlein und 
Weiblein gemeinsam in einem Turnier, was freilich in sechs 
Leistungsklassen unterteilt ist. Vom Anfänger und Hobby-
spieler bis hin zu zwei FIDE-Meistern ist alles vertreten. Be-
sonders erfreulich ist das Interesse von zahlreichen Kindern 

und Jugendlichen, die oft mit Eltern und Trainern anreisen. 
Nicht nur für die Mitglieder des Schach-Clubs Wittstock 
(inzwischen übrigens der mitgliederstärkste Schachverein 
im OPR-Kreis) ist es der jährliche Turnierhöhepunkt.
Selbstverständlich braucht man zur Organisation einer 
solchen Großveranstaltung die Unterstützung vieler. Ihnen 
allen sei schon im Voraus herzlich gedankt. Stellvertretend 
möchte ich die Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde Hei-
ligengrabe nennen, die von Donnerstag bis Montag voll in 
Aktion sein werden.
Das Turnier wird am Samstag, dem 8. April 2017, 10.00 Uhr, 
vom Breitenschachreferent des Deutschen Schachbundes, 
Hugo Schulz, eröffnet und findet seinen Abschluss mit der 
Siegerehrung am Sonntag, dem 9. April 2017, gegen 16 Uhr.

Rainer Knöchel

Heiligengrabe
13.04.2017 Ostertanz
Der FSV Heiligengrabe 1962 e.V. lädt alle herzlich zu un-
serem 2. Osterfeuer mit Ostertanz ein. Es werden wieder 
ein Fernseher und viele andere tolle Preise verlost. DJ Steve 
wird für gute Laune im Zelt sorgen.

Wo?     Sportplatz Heiligengrabe
Wann?       13.04.2017
Beginn?       18:00 Uhr

Der Vorstand

restaurierten Deckenmalereien aus dem 15. Jahrhundert. 
Hier wird auch für einen Mittagsimbiss gesorgt. 

Weiter geht es nach Alt Krüssow, wo die Wallfahrtskirche St. 
Anna mit sanierten bleiverglasten Fenstern auf der Südseite 
und im Turm glänzt und der Verein „Wallfahrtskirche Alt 
Krüssow“ die Pilgernden mit Kaffee und Kuchen versorgt. 
Auf der letzten Etappe geht es zurück nach Bölzke, wo der 
Pilgertag mit einem gemeinsamen Gruppenfoto endet.

Auf dem Annenpfad gibt es noch eine Neuerung. Vor den 
Sitzgruppen kurz vor Wilmersdorf und hinter Bölzke wurden 
vom AK Annenpfad jeweils ein Zählpunkt aufgestellt. Viele 
Pilgernde sind gerade in den Sommermonaten eigenständig 
unterwegs. Durch die Zählpunkte wollen wir Informationen 
erhalten, wie viele Menschen Jahr für Jahr den Annenpfad 
nutzen. Für die Zählpunkte bitten wir um finanzielle Unter-
stützung. Spendenboxen stehen in Bölzke und Alt Krüssow 
bereit.

Damit der Weg für niemanden zu lang wird, begleitet ein 
Shuttle-Bus den Pilgertag. Er wird von der Firma „Dummer 
Arbeitsbühnenvermietungen“ aus Pritzwalk bereitgestellt. 
Und wer sich entscheidet, nur eine Teilstrecke zu gehen, 
der kann zum nächsten Etappenort oder zurück zum Auto 
gebracht werden.
Alle, die mit der Bahn anreisen, können am Bahnhof Pritz-
walk ab 9:00 Uhr den Shuttle-Bus nehmen, der zwischen 
Pritzwalk und Alt Krüssow pendelt. Wer sich zum Abholen 
anmelden möchte, rufe bitte 03395 / 309590 an.

Für den Arbeitskreis Annenpfad:
Elisabeth Hackstein, Heiligengrabe; Ralf Doerks und Rein-
hard Helm, Bölzke; Uwe Dummer, Alt Krüssow, Katharina 
Zimmermann.
Rückfragen bitte an: Dr.Elisabeth.Hackstein@t-online.de
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25.04.2017 Vortrag zur Pflegeversicherung – Was ist 
neu?
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Heiligengrabe lädt am 25. 
April 2017 zu einem Vortrag über die  Veränderungen in der 
Pflegeversicherung ein. 
Mit einer grundlegenden Reform, die in 2 Stufen zum 1. 
Januar 2016 und zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, 
wurde die Definition der Pflegebedürftigkeit dahin gehend 
verändert, dass nicht mehr ausschließlich körperbedingte 
Einschränkungen ausschlaggebend sind, sondern geistig 
und psychisch bedingte Einschränkungen der Selbststän-
digkeit bei der Einschätzung eines Pflegebedarfs gleich-
rangig berücksichtigt werden. Dies bedeutet vor allem für 
Menschen mit Demenz eine deutliche Verbesserung im 
Vergleich zum bisherigen Recht.
Über die neuen Leistungen berichtet Elke Bröcker,  Mitglied 
des Seniorenbeirates der Gemeinde Heiligengrabe und 
Sozialarbeiterin bei der Volkssolidarität im Verbandsbereich 
Prignitz–Ruppin.
Im Anschluss bei Kaffee und Kuchen haben interessierte 
Bürger die Möglichkeit, offene Fragen zur Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung sowie 
Fragen zum Schwerbehindertenrecht zu stellen.

Wann?  25. April 2017,   15.00 Uhr
Wo?      Klosterhof Heiligengrabe
Bitte melden Sie sich bis zum 18. April 2017 in der Gemein-
deverwaltung Heiligengrabe unter der Tel.- Nr. 03 39 62 – 
670 an. Die Platzzahl ist begrenzt.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Heiligengrabe

08.04.2017 OSTERMARKT im „Haus der kleinen 
Strolche“ Heiligengrabe
Wir laden herzlich ein zum OSTERMARKT in unserer Kita am 
Sonnabend, 8. April 2017 von 14 bis 17 Uhr!
Was ist los?

- der Osterhase wird da sein
- Verkauf von österlichem Schmuck
- Verkauf von Kinderkleidung
- Verkauf von Frühlingsblumen
- frisch gebackene Waffeln zu Kaffee, Kakao und Saft
- Bemalen von österlichen Keramikfiguren
- Kinderschminken
- Kinderflohmarkt

Wer einen Stand für den Flohmarkt betreiben möchte, mel-
det sich bitte in der Kita. Wir erheben keine Standgebühr. 
Der Stand muss selbst hergerichtet werden. Wir wünschen 
uns nur Flohmarktware von Kindern und für Kinder.
 

Frohe Ostern wünscht das „Haus der kleinen Strolche“

Neues vom Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ 
e.V.
Vier Jahre ist es bereits her, als der gerade gegründete 
Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ e.V. zum 1. MAIBAUMAUF-
STELLEN einlud.
Wie in jedem dieser vergangenen Jahre wollen wir auch 2017 
am 30.04. den Maibaum für Heiligengrabe errichten.
Dazu laden wir alle Kleinen und Großen ein, sich um 18 Uhr 
bei Ortsvorsteher Ulf Bumke zu treffen.
Von dort aus wird der geschmückte Baum zum Spielplatz 
„Am Spatzenberg“ getragen.
Freuen Sie sich auf:

- einen üppig bestückten Maibaum
- Bratwurst und Bouletten vom Grill
- Drinks von unseren Hobbymixern
- eine Feuerschale zum Aufwärmen

- eine Hüpfburg für die Kinder als besonderes Highlight
 Begrüßen Sie mit uns den Wonnemonat Mai.
Wir wünschen allen einen gemütlichen Abend!
 

Ihre Mitglieder vom Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ e.V.
 
 
Liebe Flohmarktfreunde,
wenn Sie sich den 10. Juni 2017 schon vorgemerkt 
hatten, müssen wir Sie leider enttäuschen.
Der Flohmarkt fällt aus.

 „Dorfleben Heiligengrabe“ e.V.

Königsberg
21.04.2017 Jagdgenossenschaftsversammlung Königs-
berg 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Königsberg möchte 
alle Genossenschaftsmitglieder zur diesjährigen Genossen-
schaftsversammlung, am Freitag, dem 21.04.2017, um 19.00 
Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Königsberg recht herzlich 
einladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung. Begrüßung und Bestätigung der Tages-

ordnung
2. Feststellung der vertretenen Hektar und der fristge-

rechten Einladung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Kassenbericht und Haushaltsplan 01.04.2017 - 

31.03.2018
5. Diskussion
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
7. Beschlussfassung – 01/2017 Änderung Pachtverträ-

ge (Wildschadenspauschale) – 02/2017 Satzungs-
änderung (Pachtvorhaltung)

8. Wahl der Rechnungsprüfer
9. Schlusswort des Vorsitzenden anschließend ge-

mütliches Beisammensein 

Flächenveränderungen durch Kauf oder Tausch sind spä-
testens 14 Tage vor der Versammlung beim Vorsitzenden 
anzuzeigen (Name - vorheriger Besitzer: Flur, Flurstück, 
Größe). Genossenschaftsmitglieder, die ihre Pacht bisher 
überwiesen bekommen haben, bitten wir, uns ihre IBAN und 
BIC umgehend mitzuteilen. Die Auszahlung der Jagdpacht 
für das vergangene Jahr erfolgt für die übrigen Genossen-
schaftsmitglieder vor der Versammlung.

Kremp
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

30.04.2017 Tag der offenen Tür der Feuerwehreinheit 
Königsberg
Die Feuerwehreinheit Königsberg lädt am 30.04.2017 ab 
14.00 Uhr zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr ein.
Zum Programm gehören:

-  Fahrzeug- und Technikausstellung
-  Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeuges gegen 

16.30 Uhr
-  Kinderschminken
-  Kaffee und Kuchen
-  Deftiges vom Grill
-  Maibaumaufstellen gegen 19.00 Uhr
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Auch in diesem Jahr wollen die Einwohner des Prignitz-
dorfes Zaatzke beweisen, dass sie in der Lage sind, den 
Frühling gebührend zu begrüßen. 

Am Gründonnerstag (13.04.2017) treffen sich die Zaatzker 
und ihre Gäste nun zum mittlerweile 21. Mal um 19.00 
Uhr zum Osterfeuer bei der inzwischen schon bewährten  
Feuerstelle am Schlossplatz. Neben der Versorgung mit 
Getränken und Gegrilltem durch das Team des im Jahr 2015 
neu gegründeten Vereins „Landleben Zaatzke e.V.“  werden 
die Gaumen der Gäste wieder mit frisch geräucherten Fisch-
spezialitäten verwöhnt.

Am Ostersonntag (16.04.2017) werden dann um 14.00 Uhr 
die XXVI. Offenen Zaatzker Eiertrudelmeisterschaften aus-
getragen. Gestartet wird in diesem Jahr auf zwei Bahnen 
in verschiedenen Altersklassen. Wie in jedem Jahr sind nur 
selbst mitgebrachte Hühnereier zugelassen. Gewinner ist, 
wer in seiner Altersklasse die höchste Weite erzielt. Aus 
Zeitgründen werden die drei Versuche sofort hintereinander 

ausgeführt. Für Kaffee und andere österliche Getränke sorgt 
ebenfalls der Verein. Kleine Preise und Urkunden werden 
für die Besten bereitgehalten, so dass um 16.00 Uhr die 
Siegerehrung stattfinden kann. Wie bereits in den Vorjah-
ren werden auch ein Kuchenbasar und eine Malstrecke für 
die Kinder angeboten. Auf Wunsch einiger Zaatzker wird 
in diesem Jahr zum Ende der Fastenzeit heiße Bockwurst 
angeboten. Das Startgeld für die Eiertrudelei beträgt 1,00 €. 
Dieses Geld will der Verein dem Ortsbeirat zur Verfügung 
stellen, um eine kleine Finanzlücke bei der Anschaffung 
eines öffentlichen Spielgerätes für die Zaatzker Kinder zu 
schließen. Der Verein hofft, dass es in diesem Jahr nun 
endlich für die neue Schaukel reicht und will sich erheblich 
an der Finanzierung beteiligen.

Der Weg zum Osterberg ist in Zaatzke ausgeschildert. 
Die Organisatoren weisen hiermit ausdrücklich auf das 
Rauchverbot im Wald hin!

Verein „Landleben Zaatzke e.V.“

Ostern 2017 in Zaatzke

Die Prignitz radelt an - Sternfahrt in den Fahrradfrühling führt 
nach Wittstock
Auch in diesem Jahr findet das bereits zur Tradition gewordene Anradeln am 29. April 
2017 statt. Ziel der Sternfahrt ist unsere Nachbarstadt Wittstock/Dosse. 
Ab 12.00 Uhr ist der historische Marktplatz in Wittstock/Dosse Treffpunkt für alle Rad-
lerinnen und Radler aus den verschiedenen Prignitzstädten und -gemeinden.
Von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr wird ein interessantes Bühnenprogramm geboten. 
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.
Dieser Tag ist zusätzlich eine sehr gute Möglichkeit, sich auf die Tour de Prignitz am 
18./19. Mai 2017 in Heiligengrabe vorzubereiten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich aus Ihrem jeweiligen Ortsteil auf den Weg 
nach Wittstock machen, um das diesjährige Anradeln zu einem Erfolg werden zu lassen.

Wegwart 
Gewerbe/Tourismus

Maibaumaufstellen
Papenbruch 29.04.2017
Heiligengrabe 30.04.2017 / 18.00 Uhr
Herzsprung 30.04.2017 / 16.00 Uhr
Grabow 01.05.2017 / 10.30 Uhr

Maulbeerwalde
21.04.2017 Jagdgenossenschaftsversammlung Maul-
beerwalde
Unsere diesjährige Jagdgenossenschaftsversammlung fin-
det am Freitag, dem 21.04.2017, um 19.00 Uhr im Versamm-
lungsraum der Gemeinde Maulbeerwalde statt.
Hierzu lade ich alle Genossenschaftsmitglieder recht herz-
lich ein.

Tagesordnung  
1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
2.  Bekanntgabe der Stimmliste
3.  Bestätigung der letzten Niederschrift
4.  Bericht des Vorstandes
5.  Bericht des Kassenführers
6.  Bericht der Rechnungsprüfer
7.  Entlastung des Vorstandes, Kassenführers und der 

Rechnungsprüfer              
8.  Haushaltsplan 2017/2018
9.  Anfragen und Informationen
10.  Gemütliches Beisammensein mit Abendessen

Ehrenfried Stark
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Maulbeerwalde

Wernikow
31.03.2017 Jagdgenossenschaftsversammlung Werni-
kow
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Wernikow findet am Freitag, dem 31.03.2017 um 
19.00 Uhr im Gasthaus „Göske“ in Wernikow statt.

Tagesordnung
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Protokollverlesung
3.  Kassenbericht
4.  Wahl Kassenprüfer
5.  Neuwahl des Vorstandes
6.  Bericht der Jagdpächter
7.  Auszahlung der Jagdpacht
8.  Verschiedenes 

Anschließend laden die Jagdpächter zum gemeinsamen 
Essen ein.

Der Jagdvorstand
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Der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe und die 
Ortsvorsteher der Ortsteile gratulieren allen Rentnern, die in 
diesen Monaten Geburtstag haben, recht herzlich.

Geburtstagsgrüße für den Monat 

April
Blumenthal
01.04. Bärbel Pekrul zum 70. Geburtstag
08.04. Rudolf Puslat zum 75. Geburtstag

Jabel
01.04. Karl-Heinz Ziegler zum 85. Geburtstag

Maulbeerwalde
14.04. Rudi Neitzel zum 80. Geburtstag

Papenbruch  
25.04. Otto Schulz zum 70. Geburtstag

Rosenwinkel
15.04. Rita Hund zum 80. Geburtstag

Wernikow
27.04. Helmut Grosser zum 75. Geburtstag

Zaatzke
17.04. Edith Czarnetzki zum 80. Geburtstag

(Für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Angaben übernehmen 

wir keine Gewähr.)

gottesdienste im gemeindebereich

Heiligengrabe
Sonntag Sonntag
02.04.2017 / 10.00 Uhr Heiliggrabkapelle 09.04.2017 / 10.00 Uhr Heiliggrabkapelle

Karfreitag Ostersonntag
14.04.2017 / 10.00 Uhr Heiliggrabkapelle 16.04.2017 / 10.00 Uhr Dorfkirche

Andachten am Ostermorgen auf den Friedhöfen in Heiligengrabe
Friedhof Dröbel / 7.30 Uhr
Friedhof Stift     / 8.00 Uhr
Friedhof Dorf    / 8.00 Uhr  

Sonntag Sonntag
23.04.2017 / 10.00 Uhr Heiliggrabkapelle            30.04.2017 / 10.00 Uhr Dorfkirche

SONNABEND, 08. 04. 2017
17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Jabel

SONNTAG, 09. 04. 2017
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Königsberg

KARFREITAG, 14. 04. 2017
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Herzsprung
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Liebenthal
11.00  Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Blandikow
14.30  Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Papenbruch

OSTERSONNTAG, 16. 04. 2017
8.30 Uhr Gottesdienst mit Osterfrühstück in Blandikow
9.30 Uhr Gottesdienst in Papenbruch
9.30 Uhr Gottesdienst in Königsberg
14.30 Uhr Gottesdienst in Herzsprung

OSTERMONTAG, 17. 04. 2017
9.30 Uhr Gottesdienst in Jabel
11.00 Uhr Gottesdienst in Liebenthal

SONNTAG, 30. 04. 2017
11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Herzsprung

Pfarrbereich Papenbruch

Vorankündigungen Juni 2017

10.06.2017 Jagdgenossenschaft Zaatzke/Glienicke
Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Jagdgenossen-
schaft Zaatzke/Glienicke laden wir alle Landeigentümer 
mit Partnern in die Gaststätte „Göske“ in Wernikow recht 
herzlich ein.
Termin: Samstag, den 10. Juni 2017, 11.30 Uhr

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 
4. Mai 2017 bei Frau Luck (Tel.-Nr. 03394/441266 oder Frau 
Knebel 03394/443606)!

Egon Blüschke
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Zaatzke/Glienicke
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Y. Gehrmann
Blumenthaler Bahnhofstr. 9
16909 Blumenthal
service@shopflink.com

JJanott Natursteinanott Naturstein

Individuelle und moderneIndividuelle und moderne  

Natursteinbearbeitung aus MeisterhandNatursteinbearbeitung aus Meisterhand

 Michael Janott

Straße der Einheit 91

16909 Heiligengrabe OT Blumenthal

Telefon:    033984 71459   /  0162 442 894 6

E-Mail: info@janott-naturstein.de

www.janott-naturstein.de

• Grabmale

• Einfassungen, Zweitschriften, 

Reparaturen

• individuelle Gravuren in Handarbeit

• Naturstein für den Innen- & 

Außenbereich

Blandikow
Blandikower Dorfstraße 19

16909 Heiligengrabe
033962 50556 · www.sv-oesterle.de · 0152 28917618
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Unfallgutachten

Kostenvoranschläge

Fahrzeugwertermittlung
Auch Old- & Youngtimer Bewertung

Beratung rund ums Kfz
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